
Stellungnahme(n) (Stand: 20.09.2022)

Sie betrachten: Elisabethstraße / Bachstraße (03/017) - Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
Verfahrensschritt: Beteiligung der Behörden gem. § 4(2) BauGB i.V.m. § 13(2) BauGB
Zeitraum: 29.08.2022 - 30.09.2022

Behörde: Landesbüro der Naturschutzverbände NRW: NABU
Frist: 30.09.2022 

Stellungnahme: Erstellt von: Gerda Hucklenbroich, am: 20.09.2022 , Aktenzeichen: D - 504/22

Im Namen und mit Vollmacht des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband NRW e.V., nehme
ich zu dem o.a. Bebauungsplan wie folgt Stellung:

Grundsätzlich bestehen bei Beachtung der 6.7 in Teil A der Begründung und der Ziffer 8 der Textlichen
Festsetzung keine Bedenken gegen die Planung.

Bei der Planung der Dach-, Tiefgaragen- und Freiraumbegrünung sollten neben Retentionsflächen auch
Nistmöglichkeiten für Vögel, Fledermäuse und Insekten berücksichtigt werden, um die Versiegelung der
Fassanden und Dächer auszugleichen.

Gerda Hucklenbroich 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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